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1 LAGE IM RAUM 

Die Gemeinde Wurmsham befindet sich an der südlichen Grenze des Landkreises 
Landshut und bildet zusammen mit der Gemeinde Neufraunhofen und dem Markt Vel-
den die Verwaltungsgemeinschaft Velden mit Sitz in Velden. Sie ist raumordnerisch 
der Region Landshut (13) zuzuordnen, es obliegen ihr keine zentralörtlichen Aufgaben 
entsprechend dem Landesentwicklungsprogramm. 

Der Planungsbereich befindet sich im nordöstlichen Bereich des Ortsteiles Pauluszell. 

 

Übersichtskarte 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Quelle: www.geoportal.bayern.de/bayernatlas; bearbeitet KomPlan; Darstellung nicht maßstäblich. 

 

Planungsgebiet 
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2 INSTRUKTIONSGEBIET 

Innerhalb des Änderungsbereiches befinden sich Teilflächen der Flurnummern 23 und 
24, Gemarkung Pauluszell.  

Luftbildausschnitt mit Geltungsbereich 

 

Abbildung: Lage des Geltungsbereiches. Geobasisdaten © Bayerische Vermessungsverwal-
tung; bearbeitet KomPlan; Darstellung nicht maßstäblich. 
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3 ZIEL UND ZWECK DER PLANUNG 

3.1 Veranlassung 
Die Gemeinde Wurmsham beabsichtigt Wohnbauflächen an der „Weiherer Straße“ im 
Norden des Ortsteiles Pauluszell durch die vorliegende Änderung auszuweisen. 

Im Ortsteil Pauluszell stehen derzeit keine Wohnbauflächen mehr zur Verfügung. Da 
sich dieser Standort jedoch zu einer beliebten Wohnsiedlung innerhalb des Gemein-
degebietes entwickelt hat und weiterhin regelmäßig Anfragen nach Baugrundstücken 
bestehen, soll durch die Bereitstellung der vorliegenden Wohnbauflächen diesem Be-
darf Rechnung getragen werden. 

Insgesamt ist die Gemeinde Wurmsham bestrebt, eine kontinuierliche Entwicklung der 
Ortsteile zu fördern. Erforderlich ist demzufolge die Bereitstellung weiterer Wohnbau-
flächen, um auch den nachfolgenden Generationen die Möglichkeit der langfristigen 
Ansiedlung zu gewährleisten und gleichzeitig die vorhandenen infrastrukturellen Ein-
richtungen zu erhalten bzw. weiter auszubauen.  

Durch die Fortschreibung des rechtswirksamen Flächennutzungsplanes der Gemein-
de Wurmsham im Parallelverfahren zur Aufstellung des Bebauungsplanes mit Grün-
ordnungsplan „Weiherer Straße“, sollen für die Erweiterung der Wohnbauflächen die 
rechtlichen Voraussetzungen geschaffen werden. 
 
 

3.2 Bestand 
Der vorliegende Planungsbereich stellt landwirtschaftliche Flächen dar, die ackerbau-
lich genutzt werden. Im Westen befindet sich die Weiherer Straße mit begleitendem 
Grünstreifen und dahinter grenzt der Friedhof Pauluszell sowie die Feuerwehr an.  

 
 

3.3 Entwicklung 
Durch die vorliegende Planungsmaßnahme werden an den Bedarf angepasste Flä-
chen für eine wohnbauliche Nutzung in Randlage des bestehenden Siedlungskörpers 
des Ortsteiles Pauluszell geschaffen.  

Die Gemeinde Wurmsham ist sich aber angesichts ihrer Planungsabsichten dessen 
bewusst, dafür landwirtschaftlich genutzte Böden in Anspruch zu nehmen und der 
Nahrungsproduktion zu entziehen. Nicht zuletzt gerät sie mit ihrem Vorhaben in Kon-
flikt mit der raumordnerischen Vorgabe, mit dem Verbrauch von Boden und Fläche 
sparsam umzugehen. Für die Gemeinde gilt es an der Stelle die Interessenkonflikte 
weitestgehend in Einklang zu bringen. Im Ergebnis werden im Planungsgebiet Grün-
flächen und Gehölzpflanzungen vorgesehen. Ferner sehen die Festsetzungen des pa-
rallel aufgestellten Bebauungsplanes mit Grünordnungsplan vor, dass Stellplätze und 
Zufahrten nur mit versickerungsfähigen Belagsarten zu gestalten sind und eine Befes-
tigung innerhalb der überbaubaren Grundstücksflächen darüber hinaus nur für Zugän-
ge, Aufenthaltsbereiche und Einfriedungen zulässig ist.  

Der rechtsgültige Flächennutzungsplan (FNP) der Gemeinde Wurmsham weist den 
Planungsbereich als landwirtschaftliche Nutzfläche im Außenbereich aus. Ein Land-
schaftsplan ist nicht vorhanden. 

Im Zuge dieses Bauleitplanverfahrens wird der rechtswirksame Flächennutzungsplan 
durch die Aufstellung des Deckblattes Nr. 09 im Parallelverfahren geändert und auf 
die angestrebte Planungssituation abgestimmt. Die Ausweisung erfolgt als Allgemei-
nes Wohngebiet (WA) gemäß § 8 BauNVO. 
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4 PLANUNGSVORGABEN 

4.1 Landesentwicklungsprogramm 
Das Landesentwicklungsprogramm (LEP) enthält als Leitbild einer nachhaltigen 
Raumentwicklung fachübergreifende und rahmensetzende Ziele, die einerseits das 
querschnittsorientierte Zukunftskonzept zur räumlichen Ordnung und Entwicklung Bayerns 
konkretisieren, andererseits Leitlinien darstellen, die im Zuge der Regionalplanung 
konkretisiert werden. Ziel muss dabei stets die nachhaltige Entwicklung der Regionen 
sein. Das LEP mit Stand vom 01.06.2023 ordnet die Gemeinde Wurmsham nach den 
Gebietskategorien dem allgemeinen ländlichen Raum zu. 

Der Gemeinde Wurmsham ist die gesetzliche Verpflichtung, Bauleitpläne an die Ziele 
der Raumordnung anzupassen, bekannt. Da es sich bei diesen Zielen um verbindliche 
Vorgaben handelt, die eine abschließende Abwägung enthalten, sind sie somit 
üblicherweise einer weiteren Abwägung nicht zugänglich. 

Konkret ist zielbezogen Folgendes anzumerken: 

3.1 Nachhaltige und ressourcenschonende Siedlungsentwicklung, 
Flächensparen 

3.1.1 Integrierte Siedlungsentwicklung und Harmonisierungsgebot 

(G) Die Ausweisung von Bauflächen soll an einer nachhaltigen und be-
darfsorientierten Siedlungsentwicklung unter besonderer Berücksichti-
gung des demographischen Wandels und seiner Folgen, den Mobili-
tätsanforderungen, der Schonung der natürlichen Ressourcen und der 
Stärkung der zusammenhängenden Landschaftsräume ausgerichtet 
werden. 

(G) Flächen- und energiesparende Siedlungs- und Erschließungsfor-
men sollen unter Berücksichtigung der ortsspezifischen Gegebenheiten 
angewendet werden. 

(G) Die Entwicklung von Flächen für Wohnzwecke, gewerbliche Zwecke 
sowie für Versorgungs- und Freizeiteinrichtungen soll abgestimmt erfol-
gen. Ergänzend kann auf der Grundlage interkommunaler Entwick-
lungskonzepte ein Ausgleich zwischen Gemeinden stattfinden. 

(G) Die Ausweisung größerer Siedlungsflächen soll überwiegend an 
Standorten erfolgen, an denen ein räumlich gebündeltes Angebot an öf-
fentlichen und privaten Dienstleistungs-, Versorgungs- und Infrastruk-
tureinrichtungen in fußläufiger Erreichbarkeit vorhanden ist oder ge-
schaffen wird.  

(G) Die Ausweisung von Bauflächen soll an einer nachhaltigen Sied-
lungsentwicklung unter besonderer Berücksichtigung des demographi-
schen Wandels und seiner Folgen ausgerichtet werden. 

(G) Flächensparende Siedlungs- und Erschließungsformen sollen unter 
Berücksichtigung der ortsspezifischen Gegebenheiten angewendet 
werden. 

Im Zuge der Planung wird die Versiegelung auf das erforderliche Mindestmaß be-
schränkt. Eine innere Durchgrünung und äußere Eingrünung ist geplant. Es sind auch 
Doppel- und Mehrfamilienhäuser vorgesehen. Auf die Aussagen des grünordneri-
schen Konzeptes unter Ziffer 14 und des städtebaulichen Konzeptes unter Ziffer 8 der 
Begründung zum parallel aufgestellten Bebauungsplan wird hierzu im Detail verwie-
sen. 
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3.2  Innenentwicklung vor Außenentwicklung 

(Z) In den Siedlungsgebieten sind die vorhandenen Potenziale der In-
nenentwicklung möglichst vorrangig zu nutzen. Ausnahmen sind zuläs-
sig, wenn Potenziale der Innenentwicklung nicht zur Verfügung stehen. 

Es sind keine ausreichenden innerörtlichen Potenziale für Wohnbauflächen entspre-
chend dem Bedarf in der Gemeinde Wurmsham vorhanden. Im Weiteren wird auf die 
Ausführungen unter Ziffer 3.1 der Begründung hingewiesen. 
 
3.3  Vermeidung von Zersiedelung – Anbindegebot 

(G) Eine Zersiedelung der Landschaft und eine ungegliederte, insbe-
sondere bandartige Siedlungsstruktur sollen vermieden werden. 

(Z) Neue Siedlungsflächen sind möglichst in Anbindung an geeignete 
Siedlungseinheiten auszuweisen. 

Es handelt sich um einen angebundenen Standort, da sich im Westen weitere Sied-
lungsflächen anschließen. 
 
5.4.1 Erhalt land- und forstwirtschaftlicher Nutzflächen 

 (G) Die räumlichen Voraussetzungen für eine vielfältig strukturierte, 
multifunktionale und bäuerlich ausgerichtete Landwirtschaft und eine 
nachhaltige Forstwirtschaft in ihrer Bedeutung für die verbrauchernahe 
Versorgung der Bevölkerung mit nachhaltig erzeugten Lebensmitteln, 
erneuerbaren Energien und nachwachsenden Rohstoffen sowie für den 
Erhalt der natürlichen Ressourcen und einer attraktiven Kulturland-
schaft und regionale Wirtschaftskreisläufe sollen erhalten, unterstützt 
und weiterentwickelt werden. 

(G) Land- und forstwirtschaftlich genutzte Gebiete sollen erhalten wer-
den. Insbesondere hochwertige Böden sollen nur in dem unbedingt 
notwendigen Umfang für andere Nutzungen in Anspruch genommen 
werden. 

Bei den betroffenen Flächen handelt es sich um Böden mit Ackerzahlen zwischen 59 
und 62, die somit leicht über dem Niveau des Durchschnittes im Landkreis Landshut 
(56) liegen. Dies bedeutet eine Inanspruchnahme leicht überdurchschnittlicher Böden 
im Hinblick auf ihre natürliche Ertragsfähigkeit. Auf Grund der städtebaulichen Not-
wendigkeit und fehlender Alternativstandorte kann jedoch im vorliegenden Fall den 
landschaftsplanerischen Grundsätzen nicht entsprochen werden. Weitere Ausführun-
gen zur Inanspruchnahme landwirtschaftlicher Flächen finden sich unter der Ziffer 1.3 
der Begründung. 
 
 

4.2 Regionalplan 
Die Gemeinde Wurmsham befindet sich in der Region 13 – Landshut in einem 
ländlichen Teilraum, dessen Entwicklung in besonderem Maße gestärkt werden soll. 
Ziele der Raumordnung und Landesplanung liegen für das Planungsgebiet des 
Bebauungsplanes mit Grünordnungsplan weder hinsichtlich Siedlung und Versorgung 
noch hinsichtlich Landschaft und Erholung vor. 

Ziele der Raumordnung stehen der Planung nicht entgegen. 

 
 
4.3 Arten- und Biotopschutzprogramm 

Für den Geltungsbereich des vorliegenden Bebauungsplanes mit Grünordnungsplan 
werden im Arten- und Biotopschutzprogramm (ABSP) bis auf das ASBP 
Naturraumziel 274-060-A Tertiärhügelland zwischen Isar und Inn keine weiteren 
Aussagen hinsichtlich der Ziele zu Trockenstandorten, Feuchtgebieten und 
Gewässern getroffen. 
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4.4 Biotopkartierung Bayern Flachland 

Gemäß Biotopkartierung Flachland befinden sich im Planungsbereich keine amtlich 
kartierten Biotope.  
 
 

4.5 Artenschutzkartierung 
Innerhalb des Geltungsbereiches sind keine Fundpunkte der Artenschutzkartierung 
verzeichnet. Ca. 45 m westlich liegt ein Fundpunkt von Mehlschwalbe aus dem Jahr 
2009. Da die Brutplätze der Art vorwiegend in ländlichen Siedlungen und in 
Randbereichen von Städten liegen, wird nicht von Beeinträchtigungen für die Art durch 
die Planung ausgegangen.  

 
 

4.6 Aussagen zum speziellen Artenschutz 
Es fanden keine faunistischen Kartierungen im Zuge des vorliegenden 
Planaufstellungsverfahrens zur Beurteilung der artenschutzrechtlichen Belange statt. 

Einschätzung des Lebensraumpotentials im Wirkbereich des Vorhabens 

Die landwirtschaftlichen Nutzflächen des Geltungsbereiches stellen grundsätzlich 
einen (Teil-) Lebensraum für bodenbrütende Vogelarten dar. Der Friedhof mit 
Baumbestand und die Feuerwehr westlich des Planungsgebietes bewirken eine 
vertikale Kulissenwirkung. Bodenbrütende Vogelarten wahren einen Mindestabstand 
von 100 m zu vertikalen Strukturen. Da sich die Gehölze und eine 
Erschließungsstraße unmittelbar westlich befinden, wird diese Distanz innerhalb des 
Planungsgebietes unterschritten. Bäume sowie Altbäume mit evtl. frostfreien Höhlen 
oder Stammanrissen sind nicht vorhanden.  

Maßnahmen zur Vermeidung von Beeinträchtigungen 

Die Geländemodellierung hat außerhalb der Brutzeit von Bodenbrütern (z. B. 
Feldlerche) zu erfolgen, also nicht zwischen Anfang März und Ende Juli. Der Verlust 
von etwaigen besetzten Nestern von Bodenbrütern (z. B. Feldlerche) während der 
Bauphase wird dadurch vermieden. Zudem bleiben genügend Ausweichlebensräume 
auf den landwirtschaftlichen Flächen im Umfeld bestehen. 

Fazit 

Es wird insgesamt davon ausgegangen, dass (unter Beachtung der genannten 
Maßnahmen zur Vermeidung) keine Verbotstatbestände gemäß § 44 Abs.1 i. V. m. 
Abs. 5 BNatSchG erfüllt werden, da der Erhaltungszustand der jeweiligen 
Populationen nach bisherigem Kenntnisstand erhalten bleibt. 

  
 

4.7 Schutzgebiete 
Es sind keine Schutzgebiete ausgewiesen. 
 
 

4.8 Sonstige Planungsvorgaben 
Es sind keine weiteren Planungsvorgaben zu beachten. 

 
 

4.9 Geländeverhältnisse/ Topographie/ Geogefahren 
Das Gelände weist eine nach Südosten bis Osten abfallende leichte Hanglage auf. 
Die Höhenlage reicht dabei von ca. 480 m ü. NHN bis ca. 470 m ü. NHN.  

Im Planungsgebiet sind keine konkreten Geogefahren bekannt.  
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5 VER- UND ENTSORGUNG 

5.1 Wasserversorgung 
Die Versorgung der Gemeinde Wurmsham mit Trink- und Brauchwasser erfolgt durch 
die gemeindliche Wasserversorgung und ist im Wesentlichen sichergestellt. 

 
 

5.2 Abwasserbeseitigung 
Die Abwasserbeseitigung im Geltungsbereich erfolgt im Trennsystem. 

Schmutzwasserbeseitigung 

Das Schmutzwasser wird an die vorhandene Ortskanalisation in der Weiherer Straße 
angebunden. Die Reinigung des Schmutzwassers erfolgt anschließend in der ge-
meindlichen Kläranlage Pauluszell über die vorhandene Schmutzwasserleitungstras-
se. Diese ist als Teichanlage ausgebildet und bietet ausreichende Reserven für das 
zusätzlich anfallende Schmutzwasser. 

Niederschlagswasserbeseitigung 

Auf den privaten Grundstücksflächen wird im Zuge der Erschließung je Grundstück eine 
dezentrale Rückhalteeinrichtung in Form von oberirdischen Becken oder Mulden bzw. 
als unterirdische Zisternen oder Rigolensysteme bereitgestellt. Ein Überlauf erfolgt in die 
öffentliche Regenwasserkanalisation in der Erschließungsstraße. Als Vorflut steht der 
Breitenauer Bach im Südosten zur Verfügung. Somit wird eine notwendige Rückhaltung 
des Oberflächenwassers sichergestellt. Verschmutztes Regenwasser ist vor der 
Einleitung in den öffentlichen RW-Kanal entsprechend zu behandeln (Merkblatt DWA-M 
153, Handlungsempfehlungen zum Umgang mit Regenwasser). Die Art der 
Entwässerung ist mit den einzelnen Bauanträgen aufzuzeigen. 
Hinweise: 
Die Grundstücksentwässerung hat grundsätzlich nach DIN 1986-100 in Verbindung mit 
DIN EN 752 und DIN EN 12056 zu erfolgen. 
Die Bodenversiegelung im gesamten Planungsbereich ist dabei auf das unbedingt erforderliche 
Maß zu beschränken. Zur Aufrechterhaltung der natürlichen Versickerungsfähigkeit sind die Zu-
fahrten und privaten Verkehrsflächen sowie PKW-Stellflächen soweit als möglich versickerungs-
fähig zu gestalten (z. B. Rasengitterstein, rasenverfugtes Pflaster, Schotterrasen, Porenpflaster, 
Betonpflaster mit Fuge u. ä.). 

Bei Dachdeckungen mit Zink-, Blei- oder Kupfergehalt, die eine Gesamtfläche von 50 m² über-
schreiten, sind zusätzliche Reinigungsmaßnahmen für die Dachwässer erforderlich. 
Aufgrund der Geländeneigungen kann es wie beschrieben zu wild abfließendem Wasser kom-
men, dies darf nicht zum Nachteil Dritter ab- bzw. umgeleitet werden. 
 
 

5.3 Grundwasser 
Detaillierte Aussagen über die Grundwasserverhältnisse können derzeit nicht 
getroffen werden, da keine Berechnungen bzw. wasserwirtschaftlichen Nachweise 
vorliegen. Bauvorhaben sind gegen Schichtwasser zu sichern. 

Bei etwaiger Freilegung von Grundwasser ist dies beim Landratsamt Landshut, 
Abt. Wasserrecht, umgehend anzuzeigen. Für eine ggf. erforderliche 
Bauwasserhaltung ist beim Landratsamt Landshut, Abt. Wasserrecht, rechtzeitig eine 
wasserrechtliche Erlaubnis zu beantragen. 
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5.4 Hochwasser 
Laut dem UmweltAtlas Naturgefahren wurden im Planungsgebiet keine 
Hochwassergefahrenflächen oder wassersensible Bereiche ermittelt. Jedoch befindet 
sich der ca. 190 m entfernte Breitenauer Bach in einem wassersensiblen Bereich. 

Wie im UmweltAtlas Naturgefahren zu erfahren, sind diese Gebiete durch den Einfluss 
von Wasser geprägt und werden anhand der Moore, Auen, Gleye und Kolluvien 
abgegrenzt. Hier kann es durch über die Ufer tretende Flüsse und Bäche, 
Wasserabfluss in sonst trockenen Tälern oder hoch anstehendes Grundwasser zu 
Überschwemmungen und Überspülungen kommen. Im Unterschied zu den 
Hochwassergefahrenflächen kann bei diesen Flächen kein definiertes Risiko 
(Jährlichkeit des Abflusses) angegeben werden und es gibt keine rechtlichen 
Vorschriften wie Verbote und Nutzungsbeschränkungen im Sinne des 
Hochwasserschutzes. 

Die wassersensiblen Bereiche werden auf der Grundlage der Übersichtsbodenkarte im 
Maßstab 1:25.000 erarbeitet. Diese Karten enthalten keine Grundstücksgrenzen. Die 
Betroffenheit einzelner Grundstücke kann deshalb nicht abgelesen werden. 

Im Unterschied zu den Hochwassergefahrenflächen kann bei wassersensiblen 
Bereichen kein definiertes Risiko (Jährlichkeit des Abflusses) angegeben werden und es 
gibt keine rechtlichen Vorschriften wie Verbote und Nutzungsbeschränkungen im Sinne 
des Hochwasserschutzes. Jedoch können Gefahren durch Starkregenereignisse und 
hohe Grundwasserstände auch abseits von Gewässern auftreten. Grundsätzlich muss 
daher überall mit diesen Gefahren gerechnet werden, auch wenn diese im 
UmweltAtlas Naturgefahren nicht flächendeckend abgebildet werden können. 

 
 

5.5 Energieversorgung 
Das Thema „regenerative Energienutzung“ gewinnt aktuell, auch durch die Änderun-
gen der BauGB – Novelle 2011, in der kommunalen Bauleitplanung an Bedeutung und 
veranlasst die Kommunen in diesem Zusammenhang den Klimaschutz zu berücksich-
tigen. Die Gemeinde Wurmsham beabsichtigt dabei künftig in allen Bauleitplänen die-
se Anforderungen im Hinblick auf den Einsatz erneuerbarer Energien, der Energieeffi-
zienz sowie der Energieeinsparung besonders zu berücksichtigen und diese Aspekte 
sowohl städtebaulich als auch mit den entsprechenden technischen Voraussetzungen 
zu würdigen (neuer Planungsgrundsatz nach § 1a Abs. 5 BauGB). 

In der vorliegenden Planung werden inhaltlich diese Zielsetzungen getroffen durch die 
Zulässigkeit von Solar- und Photovoltaikmodulen als eigenständige Dachhaut. Ebenso 
werden in den örtlichen Bauvorschriften keine einschränkenden Vorgaben hinsichtlich 
der Belichtung oder Fassadengestaltung getroffen, die eine Nutzung solarer Wärme-
gewinnung bei der Grundrissorientierung einschränken. Grundsätzlich wird zudem die 
Nutzung erneuerbarer Energien in Form von solarer Strahlenenergie für Heizung, 
Warmwasseraufbereitung, zur Stromerzeugung sowie zur allgemeinen Kraft-Wärme-
Kopplung empfohlen. 

Zur Energieeinsparung bzw. zur Nutzung regenerativer Energien wird daher 
empfohlen folgende alternative Möglichkeiten der Wärme- und Energiegewinnung auf 
den einzelnen Grundstücksflächen zu prüfen und auszuschöpfen: 

 Nutzung von Erdwärme (Erdwärmesonden, Erdwärmekollektoren), 
 Nutzung von Sonnenenergie (Photovoltaik, Sonnenkollektoren). 
Voraussetzungen und Umsetzungsmöglichkeiten hierfür sind im Einzelfall zu 
untersuchen und in den nachgeordneten Verfahren aufzuzeigen. 
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Elektrizität 

Die elektrische Versorgung des Baugebietes erfolgt durch die: 

Bayernwerk Netz GmbH, Kundencenter Altdorf, Eugenbacher Str. 1, 84032 Altdorf. 

Beginn und Ablauf der Erschließungsmaßnahmen müssen mindestens drei Monate 
vor Baubeginn schriftlich der oben genannten Dienststelle mitgeteilt werden. 

Die Anschlüsse der einzelnen Gebäude erfolgen mit Erdkabel. Die Kabelverlegung er-
folgt in der Regel im Gehweg, Versorgungsstreifen, Begleitstreifen oder Grünstreifen 
ohne Baumbestand. Bei der Errichtung der Bauten sind Kabeleinführungen vorzuse-
hen. 

Zur Versorgung des Baugebietes sind Niederspannungserdkabel und Verteilerschrän-
ke erforderlich. Für die Unterbringung dieser Leitungen und Anlagen in den öffentli-
chen Flächen ist die Richtlinie für die Planung DIN 1998 zu beachten. 

Nach § 123 BauGB sind die Gehwege und Erschließungsstraßen soweit herzustellen, 
dass Erdkabel in der endgültigen Trasse verlegt werden können. 

Hinweise: 
Bei allen mit Erdarbeiten verbundenen Vorhaben innerhalb des Baugebietes ist das Versor-
gungsunternehmen zu verständigen. Um Unfälle und Kabelschäden zu vermeiden, müssen die 
Kabeltrassen örtlich genau bestimmt und die erforderlichen Sicherheitsvorkehrungen festgelegt 
werden. Soweit Baumpflanzungen erfolgen, ist eine Abstandszone von je 2,50 m beiderseits 
von Erdkabeln freizuhalten. Lässt sich dieser Abstand nicht einhalten, sind im Einvernehmen 
mit dem Energieträger geeignete Schutzmaßnahmen durchzuführen. Es geht hier nicht nur um 
die Verhinderung von Schäden durch Pflanzarbeiten, sondern auch um zu befürchtende Spät-
folgen durch Bäume bzw. Baumwurzeln mit erschwertem Betrieb, Überwachung und Reparatur 
von unterirdischen Versorgungsanlagen. In jedem Fall ist ein Zusammenwirken der Beteiligten 
erforderlich. Pflanzungen von Sträuchern im Bereich von Erdkabeln sind nach Möglichkeit 
ebenfalls zu vermeiden. Bei Annäherungen ist eine Verständigung erforderlich, damit die 
Pflanztiefe sowie die Strauchart und deren Wurzelverhalten hinsichtlich der unterirdischen Ver-
sorgungsanlage überprüft werden kann. 
Hinsichtlich geplanter Baumpflanzungen ist das "Merkblatt Bäume, unterirdische Leitungen und 
Kanäle" der Forschungsgesellschaft für Straßen- und Verkehrswesen, Ausgabe 2013 - siehe 
hier u. a. Abschnitt 6 - zu beachten. Soweit erforderlich, sind notwendige Straßenbeleuch-
tungsmasten und Kabelverteilerschächte auf Privatgrund zu dulden. 
Aufmerksam gemacht wird weiterhin auf die Unfallverhütungsvorschriften der Berufsgenossen-
schaft Energie Textil Elektro Medienerzeugnisse (BG ETEM) für elektrische Anlagen und Be-
triebsmittel (DGUV V3) und die darin aufgeführten VDE-Bestimmungen, welche ebenfalls ein-
zuhalten sind. 
Zusätzlich wird auf das „Merkblatt zum Schutz der Verteilungsanlagen" hingewiesen, ebenso 
auf "Sicherheitshinweise für Arbeiten in der Nähe von Kabel-, Gas- und Freileitungen". 
Für Kabelhausanschlüsse dürfen nur marktübliche und zugelassene Einführungssysteme, wel-
che bis mind.1 bar gas- und wasserdicht sind, verwendet werden. Ein Prüfungsnachweis der 
Einführung ist nach Aufforderung vorzulegen. 

 
 

5.6 Telekommunikation 
Für den rechtzeitigen Ausbau des Telekommunikationsnetzes sowie der Koordinie-
rung mit dem Straßenbau und den Baumaßnahmen der anderen Leitungsträger ist es 
notwendig, dass Beginn und Ablauf der Erschließung im Planungsbereich der 

Deutschen Telekom AG, TI NL/ PTI22Süd, Siemensstraße 20, 84030 Landshut 

so früh wie möglich schriftlich angezeigt werden. 

Die Verlegung der erforderlichen Leitungstrassen hat dabei unterirdisch zu erfolgen, 
wobei zum entsprechenden Zeitpunkt Abstimmungen zwischen Gemeinde und Lei-
tungsträger erfolgen und entsprechende Vereinbarungen getroffen werden. 

Im Zuge der Planungen ist dabei zu berücksichtigen, dass in allen Straßen und Geh-
wegen gegebenenfalls geeignete und ausreichende Trassen für die Telekommunikati-
onsanlagen vorzusehen sind. 



K o m P l a n / Gemeinde Wurmsham 
Begründung zum Flächennutzungsplan Deckblatt Nr. 09 14 / 20 

 
 

   

 
Es wird darauf aufmerksam gemacht, dass aus wirtschaftlichen Gründen eine unterir-
dische Versorgung des Neubaugebietes durch die Telekom nur bei Ausnutzung aller 
Vorteile einer koordinierten Erschließung möglich ist. Es ist daher Folgendes sicher-
zustellen: 
 dass für den Ausbau des Telekommunikationsliniennetzes im Erschließungsgebiet 

eine ungehinderte, unentgeltliche und kostenfreie Nutzung der künftigen Straßen 
und Wege möglich ist, 

 dass eine rechtzeitige und einvernehmliche Abstimmung der Lage und der Di-
mensionierung der Leitungszonen vorgenommen wird und eine Koordinierung der 
Tiefbaumaßnahmen für Straßenbau und Leitungsbau durch den Erschließungs-
träger erfolgt. 

 Dem Vorhabenträger ist aufzuerlegen, dass dieser für das Vorhaben einen Bau-
ablaufzeitenplan aufstellt und mit der Telekom unter Berücksichtigung der Belan-
ge der Telekom abzustimmen hat, damit Bauvorbereitung, Kabelbestellung, Ka-
belverlegung, Ausschreibung von Tiefbauleistungen usw. rechtzeitig eingeleitet 
werden können. Für die Baumaßnahme wird eine Vorlaufzeit von 6 Monaten be-
nötigt. 

 In allen Straßen bzw. Gehwegen sind geeignete und ausreichende Trassen mit 
einer Leitungszone für die Unterbringung der Telekommunikationslinien vorzuse-
hen. 

 Hinsichtlich geplanter Baumpflanzungen ist das „Merkblatt Bäume, unterirdische 
Leitungen und Kanäle" der Forschungsgesellschaft für Straßen- und Verkehrswe-
sen, Ausgabe 2013 - siehe hier u. a. Abschnitt 6 - zu beachten. Es ist sicherzu-
stellen, dass durch die Baumpflanzungen der Bau, die Unterhaltung und Erweite-
rung der Telekommunikationslinien nicht behindert werden. 

Vodafone GmbH 

Eine Ausbauentscheidung trifft Vodafone nach internen Wirtschaftlichkeitskriterien. 
Dazu erfolgt eine Bewertung entsprechend der Anfrage zu einem Neubaugebiet. In 
diesem Fall wird gebeten, sich mit dem Team Neubaugebiete in Verbindung zu set-
zen: 

Vodafone GmbH I Vodafone Kabel Deutschland GmbH, Neubaugebiete KMU, Süd-
westpark 15, 90449 Nürnberg; Neubaugebiete.de@vodafone.com. 

Der Kostenanfrage ist ein Erschließungsplan des Gebietes beizulegen.  
 
 

5.7 Abfallentsorgung 
Zuständig für die Abfallentsorgung ist der Landkreis Landshut. Er organisiert die 
Sammlungen von Wertstoffen wie z. B. Glas, Papier und Biomüll sowie die 
Restmüllabfuhr durch private Unternehmen. 

 
 
 
 

6 ALTLASTEN 

Altlast- bzw. Altlastverdachtsflächen innerhalb des vorliegenden Änderungsbereiches 
sind der Gemeinde Wurmsham nicht bekannt.  

 
 
 



K o m P l a n / Gemeinde Wurmsham 
Begründung zum Flächennutzungsplan Deckblatt Nr. 09 15 / 20 

 
 

   

 
7 DENKMALSCHUTZ 

7.1 Bodendenkmäler 
Die Erfassung der Bodendenkmäler hat zum Ziel, noch vorhandene Spuren und 
Objekte menschlichen Lebens und Handelns früherer Generationen in der Landschaft 
zu dokumentieren und falls erforderlich, zu erhalten. Eine Gefährdung der 
Bodendenkmäler liegt grundsätzlich in der baulichen Veränderung und den damit im 
Zuge der Gründungsmaßnahmen erforderlichen Bodenumlagerungen. 

Die nächstgelegenen, amtlich erfassten Bodendenkmäler befinden sich nordöstlich am 
Weiherer Bach und am Breitenauer Bach in ca. 110 m Entfernung.  

 

DENKMALNUMMER BESCHREIBUNG 

D-2-7639-0023 
Siedlung vor- und frühgeschichtlicher Zeitstellung, verebneter Burgstall des 
Mittelalters. 

D-2-7639-0020 Verebneter Burgstall des Mittelalters. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Quelle: BayernAtlas 

 

7.2 Baudenkmäler 
Die Unterschutzstellung von Baudenkmälern ist erforderlich, um vielfältige, aus 
anderen Geschichtsquellen zum Teil nicht erschließbare Informationen über die 
Entstehungszeit des Denkmals und über die später auf es wirkenden Epochen zu 
erhalten. Baudenkmäler stellen auf Grund der Originalität ihrer Substanz, den 
unverkennbaren Merkmalen alter handwerklicher oder historischer Fertigung und den 
erkennbaren Altersspuren einer meist wechselvollen Biographie, aussagekräftige 
Geschichtszeugnisse dar, die ein öffentliches Interesse an der Erhaltung begründen. 

D-2-7639-0023 

D-2-7639-0020 

Planungsgebiet 
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Im Geltungsbereich des Bebauungsplanes mit Grünordnungsplan selbst sind keine 
Baudenkmäler registriert. Jedoch befindet sich ca. 180 m entfernt die Pfarrkirche Pauli 
Bekehrung (D-2-74-193-15), welche als Baudenkmal eingestuft ist und in keiner 
unmittelbaren Sichtbeziehung zum geplanten Wohnungsgebiet steht. 

 
 
 
 

8 VERKEHR 

Örtlicher / Überörtlicher Straßenverkehr 
Durch den Ortskern Pauluszell führt die Kreisstraße LA 50 als regionale Verkehrstras-
se. Eine Anbindung an das überregionale Verkehrsnetz ist hierdurch in Weiterführung 
über die Kreisstraße LA 1 an die Bundesstraße B 388 gegeben. 

Öffentlicher Personennahverkehr - ÖPNV 
Im Ortsteil Pauluszell besteht keine direkte Anbindung an den öffentlichen Personen-
nahverkehr. Eine Busanbindung besteht in Wurmsham und Velden nach Landshut und 
Vilsbiburg. 
 
 
 
 

9 IMMISSIONSSCHUTZ 

Nach § 1 Abs. 6 BauGB sind bei der Aufstellung und Änderung von Bebauungsplanen 
insbesondere die Anforderungen an gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse zu 
berücksichtigen. Nachfolgend werden daher verschiedene Immissionsquellen und ihre 
etwaigen Auswirkungen auf das Planungsgebiet näher betrachtet. 

Verkehrslärm 
Der Planungsbereich wird nicht unmittelbar von überörtlichen Hauptverkehrsstraßen 
tangiert. Allerdings befindet sich die Kreisstraße LA 50 im Osten in ca. 230 m Entfer-
nung zum Geltungsbereich. 

Weitere Erschließungsflächen in der Umgebung besitzen nur untergeordnete 
Funktionen und haben bezüglich Verkehrslärm keine Auswirkungen. 

Gewerbelärm 
Gewerbebetriebe oder gewerblich genutzte Anwesen selbst sind unmittelbar 
angrenzend an das Planungsgebiet nicht vorhanden. Die nächstgelegenen 
gewerblichen Betriebe befinden sich im Ortskern von Pauluszell (Dorfgebiet). Negative 
Auswirkungen sind jedoch aufgrund der Entfernung nicht zu erwarten. 

Sport- und Freizeitlärm 
Immissionen durch Sport und Freizeitlärm sind im Geltungsbereich nicht zu erwarten, da 
sich keine derartigen Anlagen in der unmittelbaren Umgebung der Ausweisung be-
finden. 

Landwirtschaftliche Immissionen 
Die Bewirtschaftung der nördlich benachbarten landwirtschaftlichen Nutzflächen und die 
damit unter Umständen verbundenen zeitlich auftretenden Emissionen, die durch Staub 
bzw. Lärm während der Bodenbearbeitungs- und Erntezeiten, wie auch durch die Aus-
bringung von Gülle entstehen können – auch an Sonn- und Feiertagen – sind zu dulden. 
Durch die beabsichtigten geschlossenen Gehölzpflanzungen zwischen der Wohnbe-
bauung und den angrenzenden landwirtschaftlichen Flächen werden jedoch Staubemis-
sionen weitestgehend vermieden. 

Die Bauwerber sind hiervon von der Gemeinde entsprechend in Kenntnis zu setzen. 
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10 NATURSCHUTZ UND LANDSCHAFTSPFLEGE 

10.1 Bestandsbeschreibung 
Naturraum 
Der Geltungsbereich liegt innerhalb der naturräumlichen Haupteinheit D65 Unterbaye-
risches Hügelland und Isar-Inn-Schotterplatten nach Ssymank und hier wiederum in 
der Untereinheit 060-A Tertiärhügelland zwischen Isar und Inn nach dem ABSP. 

Gelände / Topographie 
Das Gelände weist eine nach Südosten bis Osten abfallende leichte Hanglage auf. 
Die Höhenlage reicht dabei von ca. 480 m ü. NHN bis ca. 470 m ü. NHN.  

Boden 

Bei den betroffenen Flächen handelt es sich um Braunerden aus Lehm oder Lösslehm 
über lehmig-schluffiger Verwitterung von Molasseablagerungen  mit Ackerzahlen zwi-
schen 59 und 62, die somit leicht über dem Niveau des Durchschnittes im Landkreis 
Landshut (56) liegen. Dies bedeutet eine Inanspruchnahme leicht überdurchschnittli-
cher Böden im Hinblick auf ihre natürliche Ertragsfähigkeit.  

Vegetationsbestand 
Der Geltungsbereich wird fast ausschließlich landwirtschaftlich als Acker genutzt. Diese 
ackerbaulichen Nutzungen setzen sich außerhalb davon nach Norden, Süden und Os-
ten hin fort. Im Westen befindet sich eine Feldfahrt mit begleitendem Grünstreifen und 
dahinter grenzen der Friedhof Pauluszell sowie die Feuerwehr an.  

 
10.2 Eingriffsregelung in der Bauleitplanung 

Gemäß § 1 a Abs. 3 BauGB ist für die Aufstellung von Bauleitplänen ein Ausgleichser-
fordernis abzuleiten, wenn auf Grund der Planung Eingriffe in Natur und Landschaft zu 
erwarten sind. Das Schaffen neuen Baurechts ist hier als ausgleichspflichtige Nut-
zungsänderung von Grundflächen anzusehen, bezüglich der Eingriffsregelung ist das 
Regelverfahren anzuwenden.  

Das Kompensationserfordernis ergibt sich aus der Überlagerung der Wertigkeit der 
betroffenen Grundflächen mit der Eingriffsschwere. Durch diese Überlagerungen er-
geben sich Teilbereiche unterschiedlicher Beeinträchtigungsintensität, die jeweils flä-
chenmäßig zu ermitteln sind und die weitere Berechnungsgrundlage darstellen. 

Der erforderliche Kompensationsbedarf und die daraus resultierenden Ausgleichsflä-
chen werden im Zuge der Aufstellung des Bebauungsplanes mit Grünordnungsplan 
„Weiherer Straße“ ermittelt und bereitgestellt. Auf die dort getroffenen Aussagen wird 
verwiesen. 

 
 

10.3 Umweltbericht 
Gemäß § 2 Abs. 4 Satz 1 BauGB ist zur Beurteilung der Belange des Umweltschutzes 
nach § 1 Abs. 6 Nr. 7 und § 1a BauGB ein Umweltbericht erforderlich, in dem die vo-
raussichtlichen, erheblichen Umweltauswirkungen ermittelt werden. 

Umfang und Detaillierungsgrad der Umweltprüfung hängen von der jeweiligen Pla-
nungssituation ab und werden von der Kommune in Abstimmung mit der Genehmi-
gungsbehörde festgelegt. 

In diesem Fall erfolgt die Erarbeitung der Umweltprüfung parallel zur Aufstellung des 
Deckblattes und dient somit gleichzeitig als Planungsgrundlage für das laufende Bau-
leitplanverfahren. 

Hinsichtlich der darin gewonnenen Erkenntnisse wird auf den Umweltbericht nach 
§ 2a BauGB zum Flächennutzungsplan der Gemeinde Wurmsham zum Deckblatt Nr. 
09 verwiesen, der den Verfahrensunterlagen beiliegt. 
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11 VERFAHRENSVERMERKE 

Der Aufstellungsbeschluss für die vorliegende Änderung durch Deckblatt Nr. 09 wurde 
am __.__.____ gefasst. 

Als Frist zur Abgabe einer Stellungnahme wurde für die Beteiligung der Öffentlichkeit 
nach § 3 Abs. 1 BauGB und für die Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öf-
fentlicher Belange nach § 4 Abs. 1 BauGB der Zeitraum vom __.__.____ bis ein-
schließlich __.__.____ festgelegt. 

Die Öffentliche Auslegung für die Änderung durch Deckblatt Nr. 09 in der Fassung 
vom __.__.____ gemäß § 3 Abs. 2 bzw. § 4 Abs. 2 BauGB wurde in der Zeit vom 
__.__.____ bis __.__.____ durchgeführt. 

Der Feststellungsbeschluss erfolgte am __.__.____. 

 
In allen nicht angesprochenen Belangen bleiben der rechtswirksame Flächennutzungsplan so-
wie der Landschaftsplan der Gemeinde Wurmsham mit den Deckblättern Nr. 01 bis 08 unbe-
rührt. 
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12 VERWENDETE UNTERLAGEN 

LITERATUR 

BAYERISCHES STAATSMINISTERIUM FÜR LANDESENTWICKLUNGUND UMWELTFRA-
GEN (2021): Bauen im Einklang mit Natur und Landschaft; Eingriffsregelung in der Bauleitpla-
nung – Ein Leitfaden. München 

BAYERISCHES LANDESAMT FÜR UMWELTSCHUTZ: Artenschutzkartierung Bayern. Augs-
burg 

BAYERISCHES STAATSMINISTERIUM FÜR LANDESENTWICKLUNG UND UMWELTFRA-
GEN (2003): Arten- und Biotopschutzprogramm, Landkreis Landshut. München 

 

 

GESETZE 

BAUGESETZBUCH [BauGB] in der Fassung der Bekanntmachung vom 03. November 2017 
(BGBl. I S. 3634), das zuletzt durch Artikel 5 des Gesetzes vom 12. August 2025 (BGBl. 2025 I 
Nr. 189) geändert worden ist 

BAUNUTZUNGSVERORDNUNG [BauNVO] in der Fassung der Bekanntmachung vom 21. No-
vember 2017 (BGBl. I S. 3786), die zuletzt durch Artikel 2 des Gesetzes vom 3. Juli 2023 
(BGBl. 2023 I Nr. 176) geändert worden ist 

BAYERISCHE BAUORDNUNG [BayBO] in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. August 
2007 (GVBl. S. 588, BayRS 2132-1-B),  die zuletzt durch die §§ 4 und 5 des Gesetzes vom 25. 
Juli 2025 (GVBl. S. 254) geändert worden ist 

GEMEINDEORDNUNG [GO] in der Fassung der Bekanntmachung vom 22. August 1998 
(GVBl. S. 796, BayRS 2020-1-1-I), die zuletzt durch § 2 des Gesetzes vom 9. Dezember 2024 
(GVBl. S. 573) geändert worden ist 

BUNDESNATURSCHUTZGESETZ [BNatSchG] vom 29. Juli 2009 (BGBl. I S. 2542), das zu-
letzt durch Artikel 48 des Gesetzes vom 23. Oktober 2024 (BGBl. 2024 I Nr. 323) geändert wor-
den ist 

GESETZ ÜBER DEN SCHUTZ DER NATUR, DIE PFLEGE DER LANDSCHAFT UND DIE ER-
HOLUNG IN DER FREIEN NATUR [Bayerisches Naturschutzgesetz – BayNatSchG] vom 
23. Februar 2011 (GVBl. S. 82, BayRS 791-1-U), das zuletzt durch § 10 des Gesetzes vom 25. 
Juli 2025 (GVBl. S. 254) geändert worden ist 

WASSERHAUSHALTSGESETZ [WHG] vom 31. Juli 2009 (BGBl. I S. 2585), das zuletzt durch 
Artikel 2 des Gesetzes vom 12. August 2025 (BGBl. 2025 I Nr. 189) geändert worden ist 

BAYERISCHES WASSERGESETZ [BayWG] vom 25. Februar 2010 (GVBl. S. 66, 130, BayRS 
753-1-U), das zuletzt durch § 9 des Gesetzes vom 25. Juli 2025 (GVBl. S. 254) geändert wor-
den ist 

GESETZ ZUM SCHUTZ UND ZUR PFLEGE DER DENKMÄLER [Bayerisches Denkmalschutz-
gesetz – BayDSchG] in der in der Bayerischen Rechtssammlung (BayRS 2242-1-WK) veröf-
fentlichten bereinigten Fassung, das zuletzt durch § 13 Abs. 3 des Gesetzes vom 23. Dezember 
2024 (GVBl. S. 619) geändert worden ist 

BAYERISCHE KOMPENSATIONSVERORDNUNG [BayKompV] vom 07. August 2013 
(GVBl. S. 517, BayRS 791-1-4-U), die durch § 2 des Gesetzes vom 23. Juni 2021 (GVBl. 
S. 352) geändert worden ist 

BUNDES-BODENSCHUTZ- UND ALTLASTENVERORDNUNG [BBodSchV] vom 09. Juli 2021 
(BGBl. I S. 2598, 2716), ersetzt V 2129-32-1 v. 12.7.1999 | 1554 (BBodSchV) 

GESETZ ZUM SCHUTZ VOR SCHÄDLICHEN BODENVERÄNDERUNGEN UND ZUR SANIE-
RUNG VON ALTLASTEN [Bundes-Bodenschutzgesetzes – BBodSchG] vom 17. März 1998 
(BGBl. I S. 502), das zuletzt durch Artikel 7 des Gesetzes vom 25. Februar 2021 (BGBl. I S. 
306) geändert worden ist 

BAYERISCHES GESETZ ZUR AUSFÜHRUNG DES BUNDES-BODENSCHUTZGESETZES 
[Bayerisches Bodenschutzgesetz – BayBodSchG] vom 23. Februar 1999 (GVBl. S. 36, BayRS 
2129-4-1-U), das zuletzt durch Gesetz vom 09. Dezember 2020 (GVBl. S. 640) geändert wor-
den ist 

BAYERISCHES FEUERWEHRGESETZ [BayFwG] vom 23. Dezember 1981 in der Bayerischen 
Rechtssammlung (BayRS 215-3-1-I) veröffentlichten bereinigten Fassung, das zuletzt durch § 1 
des Gesetzes vom 8. Juli 2025 (GVBl. S. 215) geändert worden ist 
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GESETZ ZUR AUSFÜHRUNG DES BÜRGERLICHEN GESETZBUCHS [AGBGB] vom 20. 
September 1982 in der Bayerischen Rechtssammlung (BayRS 400-1-J) veröffentlichen berei-
nigten Fassung, das zuletzt durch § 14 des Gesetzes vom 23. Dezember 2022 (GVBl. S. 718) 
geändert worden ist 

 

SONSTIGE DATENQUELLEN 

BAYERISCHES FACHINFORMATIONSSYSTEM NATURSCHUTZ (FIN-WEB):  
https://www.lfu.bayern.de/natur/fis-natur 

BAYERISCHES STAATSMINISTERIUM DER FINANZEN, FÜR LANDESENTWICKLUNG UND 
HEIMAT - LANDESENTWICKLUNGSPROGRAMM BAYERN (LEP): 
https://www.landesentwicklung-bayern.de/instrumente/landesentwicklungsprogramm/ 

BAYERNATLAS: http://geoportal.bayern.de/bayernatlas 

RAUMINFORMATIONSSYSTEM BAYERN: http://risby.bayern.de 

UMWELTATLAS BAYERN: https://www.umweltatlas.bayern.de 

REGIONALER PLANUNGSVERBAND LANDSHUT – REGIONALPLAN REGION LANDSHUT: 
http://www.region.landshut.org/plan 

 


